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Einrichtung eines Gestaltungsbeirats bei der Stadt Geislingen
Antrag der FWV-Fraktion vom 01.07.2020

Anlagen:
1. Geschaftsordnung des (Mobilen) Gestaltungsbeirats der Architektenkammer
Baden-Wiirttemberg
2. Aufwandsentschddigung fir Preisrichter, Sachverstandige und Vorpriifer der
Architektenkammer Baden-Wiirttemberg

Antrag zur Beschlussfassung

1. Im Haushaltsjahr 2021 wird bei Bedarf auf den Mobilen Gestaltungsbeirat der Ar-
chitektenkammer Baden-Wirttemberg (AKBW) zurtickgegriffen. Uber das weitere
Vorgehen soll Ende 2021 erneut beraten werden.

2. Im Haushalt 2021 werden flr die Inanspruchnahme des Mobilen Gestaltungsbeirats

der AKBW auf der HH-Stelle 5110 0000 / 4271 0000 zusatzliche Mittel in Hohe von
7.800 Euro eingestellt.
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Ausgangslage - Riickblick - Problemstellung

Die FWV-Fraktion hat in der 6ffentlichen Sitzung des Gemeinderats am 01.07.2020 be-
antragt, die Stadtverwaltung solle die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats fir die Stadt
Geislingen prifen und einen Vorschlag fir eine Geschaftsordnung erarbeiten.

Aufgaben und Grenzen eines Gestaltungsbeirats

Ein Gestaltungsbeirat ist ein unabhangig beratendes Sachverstandigengremium mit
Mitgliedern unterschiedlicher bau- und planungsverbundener Disziplinen (v. a. aus den
Bereichen Architektur, Stadtplanung, Landschaftsarchitektur). Die Expertinnen und Ex-
perten wirken insbesondere bei stadtebaulich und bau- oder lokalgeschichtlich bedeu-
tenden Bauvorhaben, Projekten und Bauvorhaben mit, mit dem Ziel, die baukulturelle
Qualitat von wesentlichen planerischen und baulichen Prozessen in der Gemeinde zu
starken.

Nach Dr.-Ing. Eckart Rosenberger (Architekt und Stadtplaner, Kammermitglied der Ar-
chitektenkammer Baden-Wirttemberg, Preisrichter, Wettbewerbsbetreuer, Gestal-
tungsbeirat — u. a. von Goppingen) soll der Gestaltungsbeirat den Gemeinderat und die
Verwaltung in Fragen der Architektur und der Stadtplanung beraten, insbesondere bei
Bauvorhaben, die im Stadtbild pragend in Erscheinung treten. Dabei wird gepriift, wel-
che Wirkung das Einzelbauvorhaben im stadtebaulichen Kontext hat, ob es sich gut
eingliedert und insgesamt eine positive Wirkung hat. Ziel eines Gestaltungsbeirats ist
auBerdem ein positiver Einfluss auf das Bewusstsein fiir gute Architektur. Deshalb soll
die Offentlichkeit tiber die Arbeit des Gestaltungsbeirats laufend informiert werden.

Die Empfehlungen eines Gestaltungsbeirats haben keine bindende Wirkung auf die in
einem Bauantragsverfahren ausschlieBlich auf der Grundlage der geltenden planungs-
und ordnungsrechtlichen Bestimmungen erfolgende baurechtliche Bewertung eines
Bauvorhabens und kénnen den Rechtsanspruch des Bauherrn auf Genehmigung einer
nach geltendem Baurecht grundsatzlich zuzulassenden Bebauung nicht auBer Kraft set-
zen.

Zustandigkeit des Gestaltungsbeirats
Der Gestaltungsbeirat beurteilt Bauvorhaben, die ihm von der Kommune zur Bewer-
tung vorgelegt werden.

Dem Gestaltungsbeirat sollten Bauvorhaben vorgelegt werden, die aufgrund ihrer Gro-
Benordnung oder Bedeutung stadtbildpragend in Erscheinung treten und / oder eine
herausragende Bedeutung fiir das Stadt- und Landschaftsbild haben, ebenso wie bauli-
che Veranderungen an historisch oder bauktinstlerisch wertvollen Gebdauden und En-
sembles sowie Neubauten in deren Nahe.

Qualifikation und Unabhéangigkeit der Gestaltungsbeiratsmitglieder

Im Hinblick auf die Akzeptanz des Gestaltungsbeirats bei den betroffenen Architekten,
der Bauherrschaft und der Blrgerschaft ist es sehr wichtig, dass von dessen Mitglie-
dern eine bestimmte berufliche Qualifikation eingefordert wird. In aller Regel sind es
Fachleute aus den Gebieten Architektur, Stadtplanung und Landschaftsarchitektur, die
gegenlber der AKBW ihr Qualifikation zum Preisrichter nachgewiesen haben und dar-
Uber hinaus — ganz wichtig im Sinne einer konsensualen Entscheidungsfindung — die
Kompetenz haben, Architekturqualitdt an Laien vermitteln zu kénnen.
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Um Interessenkollisionen ausschlieBen und eine fachlich unabhangige Beratung sicher-
stellen zu kdnnen, ist auBerdem geboten, dass Mitglieder des Gestaltungsbeirats zwei
Jahre vor und mindestens ein bis zwei Jahre nach ihrer Beiratstatigkeit in der beraten-
den Stadt weder planen noch bauen diirfen und dort weder ihren Wohn- bzw. Arbeits-
sitz haben. (Ausgenommen davon sind Wettbewerbsteilnahmen, weil Wettbewerbsent-
scheidungen anonym erfolgen.)

Damit wird die Unabhangigkeit gegeniliber Bauvorhaben, deren Architekten und deren
Bauherrschaft sichergestellt und vermieden, dass die Mitglieder aus der Beiratstatigkeit
einen Wettbewerbsvorteil bei kiinftigen Planungsaufgaben haben.

Daruber hinaus ist die Tatigkeit im Gestaltungsbeirat regelmaBig zeitlich begrenzt (z. B.
maximal 4 Jahre).

Fordermoglichkeit / Forderbedingungen fiir kommunale Gestaltungsbeirdte
Seit dem Jahr 2015 férdert das Land Baden-Wiurttemberg die Einrichtung von Gestal-
tungsbeiraten und die begleitenden 6ffentlichkeitswirksamen MaBnahmen. Das Ministe-
rium flr Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wiirttemberg will Kommunen un-
terstiitzen, die einen Gestaltungsbeirat als kommunal oder interkommunal agierendes,
unabhangiges, beratendes Sachverstandigengremium erstmalig einsetzen oder neu
ausrichten wollen.

Nach aktueller Pressemitteilung des Ministeriums fiir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungs-
bau Baden-Wiirttemberg haben inzwischen 43 Stadte und Gemeinden einen kommuna-
len Gestaltungsbeirat eingesetzt, 33 Stadte und Gemeinden haben eine Férderung er-
halten.

Geférdert werden

e 3.1. die erstmalige Einrichtung eines Gestaltungsbeirats als kommunal oder interkom-
munal agierendes, unabhéngiges, beratendes Sachverstandigengremium,

e 3.2. die Verstetigung der Arbeit eines erstmalig eingesetzten Gestaltungsbeirats nach
Ziff. 3.1. (Anschlussbewilligung), bei Vorliegen besonderer stadtebaulicher/baulicher
Entwicklungsaufgaben im Einsatzgebiet des Beirats,

e 3.3. die Ausweitung der Handlungsfelder eines bestehenden Gestaltungsbeirats mit er-
forderlicher Neustrukturierung des Beirats bei Vorliegen besonderer stadtebauli-
cher/baulicher Entwicklungsaufgaben im Einsatzgebiet des Beirats sowie

e 3.4. Veranstaltungen, Veranstaltungsreihen und weitere MaBnahmen zur 6ffentlich-
keitswirksamen Begleitung eines bestehenden Gestaltungsbeirats mit dem Ziel, die
Baukultur vor Ort zu starken.

Art und Form der Zuwendung
Die Zuwendung wird als zeitlich befristeter zweckgebundener Zuschuss fiir die Dauer von zwei
Jahren im Wege der Anteilsfinanzierung gewahrt. Im Einzelfall kann eine Anschlussbewilligung
flr weitere zwei Jahre gewahrt werden. Der Fordersatz betrdagt maximal 50 Prozent der zuwen-
dungsfahigen Aufwendungen, hochstens aber 10.000 € pro Jahr.
Zu den zuwendungsfahigen Kosten gehdren

e Sachmittelaufwendungen fir die im Rahmen der Durchfiihrung der Sitzungen des Ge-

staltungsbeirates anfallenden Aufwandsentschadigungen sowie
e Sachmittelaufwendungen fiir MaBnahmen der Offentlichkeitsarbeit.

Antragsfristen
Antrage sind schriftlich bis zum 30. Oktober 2020 (Posteingang) zu stellen.

Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufiigen
e Darstellung der Aufgaben des Gestaltungsbeirats
e Liste der vorgesehenen Mitglieder des Gestaltungsbeirats mit Angabe ihres professio-
nellen Hintergrunds bzw. Tatigkeitsfelds
e Kosten- und Finanzierungsplan
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e Zeitplan.

Férderbedingungen
Bei der Antragstellung ist verbindlich zu erklaren, dass der kommunale Eigenanteil sichergestellt
ist.

Uber die Tatigkeit des Gestaltungsbeirats muss ein jahrlicher Bericht erstellt werden. Dabei soll
auch Uber die Einstellung der Empfehlungen des Gestaltungsbeirats in die kommunalen Ent-
scheidungsprozesse und deren Niederschlag in den planerischen und baulichen Prozessen be-
richtet werden. Das Ministerium fiir Wirtschaft, Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wirttemberg
kann die Berichte zur Information der Offentlichkeit verwerten.

Alternative — Mobiler Gestaltungsbeirat

Die Architektenkammer Baden-Wirttemberg (AKBW) bietet Kommunen die Mdglichkeit,
bei Bedarf einen Gestaltungsbeirat bei der AKBW zu ,leihen®™. Dabei leistet die Architek-
tenkammer (unentgeltlich) Starthilfe fiir die Formierung des Gestaltungsbeirats.

Der Gestaltungsbeirat soll mindestens drei Mitglieder umfassen. Die Kommune kann
sich aus den bei der Architektenkammer gelisteten Mitgliedern mit der entsprechenden
Kompetenz und Qualifikation zum Preisrichter ,ihren® Gestaltungsbeirat auswahlen. Um
die Unabhangigkeit zu gewahrleisten dirfen die Mitglieder des Gestaltungsbeirats ihren
Wohn- und Arbeitssitz nicht im Beratungsgebiet haben und zur Zeit ihrer Beiratstatig-
keit nicht im Beratungsgebiet planen und bauen. (Naheres hierzu siehe Anlage 1.)

Vorteil dieser Lésung ist, dass die Kommune den Gestaltungsbeirat nur bei Bedarf an-
rufen kann, ohne sich bereits im Vorfeld langerfristig an ein bestimmtes Beiratsgremi-
um verbindlich zu binden. Die Entscheidung, einen dauerhaften Gestaltungsbeirat ein-
zurichten, kann unabhdngig davon jederzeit getroffen werden.

Die Vergitung des mobilen Gestaltungsbeirats erfolgt — wie beim festinstallierten Ge-
staltungsbeirat — in Anlehnung an die ,Aufwandsentschadigung fiir Preisrichter, Sach-
verstandige und Vorpriifer® der AKBW (siehe Anlage 2). Ahnliches gilt fiir die internen
Kosten (siehe unter V. Ressourcen).

Der Kostenvorteil beim Mobilen Gestaltungsbeirat ergibt sich nur, wenn der Gestal-
tungsbeirat seltener, d. h. nur bei auBergewdéhnlichen Projekten der Kommune einge-
schaltet wird.

Der Nachteil dieser Losung ist, dass hier keine Férdermdglichkeiten gegeben sind.

Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, zunachst Erfahrungen mit dem Mobilen
Gestaltungsbeirat zu sammeln und Ende 2021 Gber das weitere Vorgehen zu beraten.

e Exkurs zum Thema Stadtentwicklungskonzept
Auf Wunsch von Herrn StR Mutlu, ebenfalls in der Sitzung des Gemeinderats vom
01.07.2020 vorgetragen, hier noch einige Ausfiihrungen zum aktuellen Stand des
Stadtentwicklungskonzepts:

Im Jahr 2014 begann die Stadt Geislingen im Trialog von Verwaltung, Politik und Bur-
gerschaft mit breiter Unterstlitzung von Vereinen, Wirtschaft, Hochschule und Medien
die Erarbeitung eines nachhaltigen Stadtentwicklungskonzepts.

Am 29. Marz 2014 wurde der Prozess (MACH5) mit groBer Beteiligung der o. g. Grup-

pen in der Jahnhalle gestartet. Aus den rund 700 Anregungen und Ideen der Blirger-
schaft wurden bei einer Gemeinderatsklausur im Marz 2015 zehn Themenfelder sowie

108/2020 Seite 4 von 7



II

II1

v

Leitsatze und strategische Ziele formuliert. (Der Nachhaltigkeitsbericht von 2019 stellte
eine Art Zwischenergebnis des bisherigen Prozesses dar.)

Im Juli 2019 wurde dieses nachhaltige Stadtentwicklungskonzept MACH5 im Rahmen
eines Workshops von Verwaltung und Gemeinderat mit externer Moderation Uberpriift
und u. a. in Bezug auf veranderte Rahmenbedingungen fortgeschrieben. Die Ergebnis-
se dieses Workshops wurden zwischenzeitlich verwaltungsintern aufgearbeitet und ein-
heitlich formuliert. Wegen des Corona-Lockdowns werden die veranderten Themenfel-
der und strategischen Ziele voraussichtlich erst im November 2020 im Verwaltungsaus-
schuss und im Technischen Ausschuss vorgestellt und dann vom Gemeinderat be-
schlossen.

Der dann vorliegende Entwurf flir das nachhaltige Stadtentwicklungskonzept MACH5

2.0 soll voraussichtlich im Friihjahr 2021 der Biirgerschaft vorgestellt werden. Ziel ist
eine Priorisierung der sich daraus ergebenden MaBnahmen unter Beteiligung der Biir-
gerschaft und des Gemeinderats als Arbeitsgrundlage flir die nachsten Jahre.

Das Stadtentwicklungskonzept ist Grundlage fir die Arbeit der Verwaltung und des
Gemeinderats.

Zielvorgabe

Der Gestaltungsbeirat kann zur Qualitatssteigerung im lokalen Baugeschehen sowie zur
Bewusstseinsbildung fiir ,gute™ Architektur und einer qualitdtsvollen Gestaltung des
Stadtbildes beitragen.

Unabhangig davon ist die angespannte stadtische Finanzlage im Auge zu behalten. Bei
einem Gestaltungsbeirat handelt es sich um eine freiwillige Aufgabe der Stadt.

Deshalb schlagt die Stadtverwaltung zunachst einen Probelauf mit dem Mobilen Gestal-
tungsbeirat der AKBW vor.

Programme - Produkte

Siehe Beschlussvorschlag

Prozesse und Strukturen

Sofern auf Wunsch des Gemeinderats ein Gestaltungsbeirat bei der Stadt Geislingen ab
2021 eingerichtet werden soll, sollte ein Férderantrag beim Ministerium fiir Wirtschaft,
Arbeit und Wohnungsbau Baden-Wirttemberg fiir die Jahren 2021 und 2022 gestellt
werden. Dieser muss am 30. Oktober 2020 (Posteingang) beim Ministerium vorliegen.
Gefordert werden der Aufbau, die Weiterentwicklung und die Offentlichkeitsarbeit von
Gestaltungsbeiraten.

Sofern auf den Mobilen Gestaltungsbeirat bei der Architektenkammer zurlickgegriffen
werden soll, besteht kein Zeitdruck.

In beiden Fallen sind im Haushaltsjahr 2021 die jeweils erforderlichen Mittel — siehe
unter V. Ressourcen — bereitzustellen.
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Ressourcen

Aufwandsentschadigungen fiir die Mitglieder und Sachkosten
Die Kostenschatzung erfolgt auf Grundlage der Empfehlungen der AKBW ,Aufwands-
entschadigung flr Preisrichter, Sachverstandige und Vorprifer".

Die Kostenschatzung flir die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats bei der Stadt Geislin-
gen erfolgt unter der Annahme, dass der Gestaltungsbeirat aus vier Mitgliedern be-
steht, die voraussichtlich einmal je Quartal tagen. Je Sitzung wird im Schnitt von einem
Zeitaufwand (Prasenzzeit und Anreisezeit) von bis zu 6 Stunden je Mitglied ausgegan-
gen. (Bei komplexen Sachverhalten wird die Zeit evtl. nicht reichen.) Der Beiratsvorsit-
zende erhalt einen Zuschlag von 30 %. Fir die Anreisekosten (Fahrtkosten, Taxi, Flug,
Nebenkosten, ggfs. Ubernachtung, Friihstiick, etc.), die spitz abgerechnet werden,
wird ein Betrag von 250 Euro je Mitglied und Termin angenommen. In der Summe
ergibt sich daraus eine Aufwandsentschadigung fiir die Mitglieder des Gestaltungsbei-
rats in Hhe von ca. knapp 5.900 Euro brutto je Termin. Hochgerechnet auf das Jahr
ergibt sich ein zu finanzierender Betrag in Hohe von ca. 23.600 Euro fiir die Mitglieder
des Gestaltungsbeirats.

Hinzu kommen weitere Sachkosten, die bei der Geschdftsstelle z. B. fiir Raummiete,
Raumverrechnungen, Bewirtung, Vervielfaltigen, Offentlichkeitsarbeit, Grafik fiir die
jahrliche Dokumentation, etc. anfallen. Hier wird im Jahr von ca. 2.000 Euro ausge-
gangen.

Fir die Aufwandsentschadigungen bzw. fir Sachmittelaufwendungen fiir MaBnahmen
der Offentlichkeitsarbeit kann bis zum 31.10.2020 fiir die ersten beiden Jahre eine For-
derung des Landes Baden-Wirttemberg in Héhe von 50 % der forderfahigen Kosten
bei einer Férderobergrenze von 10.000 Euro, beantragt werden. Der Gestaltungsbeirat
kdnnte in diesem Fall jedoch erst nach Bewilligung der Férderung im Jahr 2021 die Ar-
beit aufnehmen.

Unter Beriicksichtigung der Férderung verbleibt fiir die ersten beiden Jahre (Dauer der
Forderung) voraussichtlich ein stadtischer Eigenanteil in Hohe von jeweils ca. 15.600
Euro pro Jahr. Ab dem dritten Jahr (sofern keine weitere Férderung madglich ist) sind
dann Kosten in Hohe von ca. 25.500 Euro Uber den stadtischen Haushalt zu finanzie-
ren.

Personalkosten / Auswirkungen auf den Stellenplan

Die Einrichtung eines Gestaltungsbeirats hat auch personelle Auswirkungen. Die Einbe-
rufung des Gestaltungsbeirats, die Kommunikation mit den Architekten und der Bau-
herrschaft, die Erstellung der jeweiligen Tagesordnung, die Organisation der Sitzungen
(Vor- und Nachbereitung), die Protokollfiihrung, Dokumentation und Veréffentlichung
der Ergebnisse, die Abrechnung der Aufwandsentschadigungen und ggfs. Abrechnung
der Forderung, die Offentlichkeits- und Pressearbeit und Dokumentationen, die zur Er-
flllung der Forderbedingungen erforderlich sind, sind Aufgaben der Geschdaftsstelle.
Hierflr wird Personal bendétigt.

Bei jahrlich vier Sitzungen wird von ca. 16 Arbeitstagen fir die Erledigung der o. g.
Aufgaben ausgegangen, was einem Anteil von knapp ca. 8 % einer Vollzeitstelle ent-
spricht. Bei intensivem Abstimmungsaufwand kann sich der Arbeitsanteil auf ca. 10 %
einer Vollzeitstelle erhéhen.

Die entsprechenden Stellenanteile sind im Haushalt sicherzustellen.

Inanspruchnahme des Mobilen Gestaltungsbeirats der AKBW
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Bei Einrichtung eines Mobilen Gestaltungsbeirats ergeben sich abhangig von der Sit-
zungsanzahl grundsatzlich fast identische Sach- und Personalkosten. Allerdings ist an-
zunehmen, dass die Inanspruchnahme nur bei auBergewoéhnlichen Bauvorhaben er-
folgt. Unter der Annahme, dass nur eine Sitzung pro Jahr stattfindet, diese jedoch zeit-
intensiver sein wird, weil es sich um ein auBergewohnliches, komplexes Bauvorhaben
handelt, ergeben sich voraussichtlich Kosten in Hohe von ca. 7.300 Euro brutto fiir den
Gestaltungsbeirat und Sachkosten in Hohe von ca. 500 Euro und ein Arbeitszeitanteil
von ca. 2,5 % einer Vollzeitstelle.

Auswirkungen auf Kennzahlen — Haushaltsrechtliche Beurteilung

Bei der Einrichtung eines Gestaltungsbeirats_bei der Stadt Geislingen sind die jahrlichen
Kosten in Hohe von ca. 25.500 Euro zuziglich der Personalkostenanteile wahrend der
Amtszeit des Gestaltungsbeirats (i. d. R. 2 bis 4 Jahre) in den entsprechenden Haus-
haltsjahren bereitzustellen. Ggfs. zu erhaltende Férdermittel (max. 10.000 Euro jahr-
lich) sind als Einnahme im Haushalt zu verbuchen.

Bei der Inanspruchnahme des Mobilen Gestaltungsbeirats der AKBW sind fiir das
Haushaltsjahr 2021 zusatzliche Haushaltsmittel in Hohe von 7.800 Euro bereit zu stel-
len. Im Laufe des Jahres 2021 ist dann festzulegen, wie fir die kommenden Jahre ver-
fahren werden soll.

Gez. Alwine Aubele

* bei Investitionen sind die Tabellen aus dem Verzeichnis Info/GRD Finanzielle Auswirkungen einzufiigen

108/2020 Seite 7 von 7



	FLD_VONAME
	Datum
	Zuständig
	Beratungsfolge
	OLE_LINK1
	SMC_BM_VOTEXT5
	Anlage
	SMC_BM_VOTEXT6
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	FAuswirkung

